
RUMÄNIEN

18,5 Mio. Einwohner  

Währung

RON
1 EUR = 5,23 Rumänischer Leu

Ansprechpartner

Zoll

https://www.customs.ro/

Waren

Zum Schutz der Gesundheit von 
Mensch und Tier sowie der Umwelt 
sind u.a. einfuhrverboten:
•	 Katzen- und Hundefelle sowie 

daraus hergestellte Waren
•	 bestimmte von Seehunden 

gewonnene Produkte
•	 Waren, die gegen internationale 

Konventionen verstoßen (z. B. 
manche ozonschädigenden 
Substanzen wie etwa Methylbro-
mid und FCKW)

•	 Produkte aus illegaler, unregu-
lierter Fischerei

•	 illegalem Holzeinschlag
•	 langlebige organische umwelt-

belastende Chemikalien

Frachtpapiere

Bei der Einfuhr aus Drittstaaten in die 
EU legen Sie der Sendung folgende 
Dokumente bei:

•	 Beförderungsdokumente (Air 
Waybill, Sea Waybill, CMR)

•	 Warenausweis/Einfuhrlizenz/
Gesundheitszeugnis

•	 (Proforma-)Rechnung
•	 Packliste

•	 Präferenznachweis

EINFUHRLIZENZEN
Für die Einfuhr in die Europäische Union benötigen Sie u.a. für folgende Waren eine 
Einfuhrlizenz:

Innerhalb der EU:

EU-Dual Use VO Anhang IV (Verbringungsgenehmigung erforderlich)

Explosivstoffe

Einfuhr aus Drittstaaten gelten Einfuhrkontingente/Einfuhrlizenzpflicht:

Einige landwirtschaftliche Erzeugnisse

Ozonschädigende Substanzen

Narkotika und Drogen

Ausfuhrgenehmigung aus der EU:

EU-Dual-Use-VO Anhang I

PRÄFERENZABKOMMEN
Seitens der EU bestehen gegenseitige Präferenzabkommen zu anderen Staaten.

Hier finden Sie den Link dazu: https://wup.zoll.de/wup_online/index.php .

INFOS ZOLLABFERTIGUNG
Carnet A.T.A.

Rumänien nimmt am internationalen Camet-A.T.A.-System teil, das die vorübergehen-
de Verwendung von Waren erleichtert. Carnets A.T.A. können u. a. für die vorüberge-
hende Verwendung von Ausstellungs- und Messegut, Berufsausrüstung und Waren-
mustern ausgestellt werden.

Postsendungen

Höchstgewicht 31,5 kg. Üblicherweise muss eine internationale Paketkarte bei grenz-
überschreitenden Sendungen angebracht werden.

Einfuhr von Warenmustern

Ausstellungsmuster als Ausstellungs- und Messegut sowie Warenmuster, die nicht 
zum Verbleib bestimmt sind, können vorübergehend mit einem Carnet A.T.A. ein-
geführt werden.

BESONDERHEITEN ZOLLABFERTIGUNG
Jeder gewerbliche Ein- und Ausführer benötigt eine EORI-Nummer.

Es gibt ein EU-Schnellwarnsystem RAPEX für gefährliche Verbraucherprodukte.

Zu den Produktgruppen gehören folgende:

•	 Tierarznei
•	 Pestizide
•	 Spielzeug
•	 Kosmetika

•	 Waschmittel
•	 Tabakerzeugnisse
•	 Fahrzeuge
•	 Haushaltsgeräte

WEITERE BESONDERHEITEN
Bei Holzverpackungen benötigen Sie eine ISPM15 Standard Behandlung.

Eine „Made in …“-Kennzeichnung ist obligatorisch.

Heu und Stroh benötigen ein Einfuhrzertifikat, wenn diese als Verpackungsmaterial 
genutzt werden.

ZA
K_

LS
B_

20
26

_1
1_

Ru
m

än
ie

n

Rumänien | Stand: KW 26/2026

Bukarest

https://www.customs.ro/
https://wup.zoll.de/wup_online/index.php

